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Einleitung

A. Einführung

Es heißt, es werde nirgendwo mehr gelogen als vor Gericht.1 Hält man sich vor
Augen, dass die Parteien eines Zivilprozesses regelmäßig konträre Tatsachen be-
haupten, vermag dies nicht zu verwundern. Umgangssprachlich wäre man geneigt zu
sagen, die Parteien „betrügen“, um die Entscheidung des Richters und damit den
Zivilprozess zu ihren Gunsten zu entscheiden. Bei strafrechtlicher Betrachtung rückt
dann vor allem der Prozessbetrug in den Fokus.

Der BGH setzte sich erst jüngst mit dem Prozessbetrug auseinander.2 Dem Ver-
fahren lag eine Anklage der Staatsanwaltschaft München I zugrunde. In dieser legte
die Staatsanwaltschaft (ehemaligen) Vorstandsmitgliedern der deutschen Bank zur
Last, versucht zu haben, mittels falschen Tatsachenvortrags eine Schadensersatz-
pflicht der Deutschen Bank AG abzuwenden. Aber nicht nur in (großen) wirt-
schaftlich geprägten Gerichtsverfahren spielt der Prozessbetrug eine bedeutende
Rolle. Auch in weniger Aufsehen erregenden Fällen, in der alltäglichen Gerichts-
praxis, tritt der Prozessbetrug in Erscheinung: So wird etwa im Rahmen von fin-
gierten Verkehrsunfällen nicht selten versucht, „gegen“3 den vermeintlichen „Un-
fallgegner“ und mittelbar oder unmittelbar gegen dessen Haftpflichtversicherung
unberechtigterweise einen Zahlungstitel in Gestalt eines Urteils zu erlangen. Der
Prozessbetrug an sich dürfte häufig jedoch nur schwerlich nachweisbar sein, da die
Parteien eines Rechtstreits naturgemäß oft nicht nur gegenteilige Rechtsansichten
vertreten, sondern auch tatsächlich Gegenteiliges behaupten. Zum einen ist dem
Täter die subjektive Komponente oft kaum nachzuweisen. Zum anderen lässt sich
häufig nicht zweifelsfrei ermitteln, wer von den am Prozess beteiligten Parteien die
Wahrheit sagt. Denn objektiv gesehen kann es nur eine Wahrheit geben. Wann also
liegt der Verdacht der Begehung eines Prozessbetrugs vor?

Unter einem Prozessbetrug (im weiteren Sinne) sind betrügerische Handlungen
im Verfahren jeder Art zu verstehen – sei es im Erkenntnisverfahren, im Vollstre-

1 Vgl. Kretschmer, GA 2004, 458.
2 Vgl. BGH JR 2020, 387 ff., in der sich das Gericht jedoch nicht vom Vorliegen des

subjektiven Tatbestands überzeugen konnte und die Angeklagten in der Folge (rechtskräftig)
freisprach.

3 Tatsächlich müsste man in Fällen fingierter Verkehrsunfälle weniger von einem seitens
des Klägers angestrebten Zivilverfahren gegen den Beklagten sprechen, als vielmehr von
einem Verfahren „mit“ dem Beklagten und „gegen“ die Haftpflichtversicherung.



ckungsverfahren oder in weiteren von den Prozessordnungen gedeckten Verfah-
rensarten.4 Die Besonderheit des Prozessbetrugs und damit zugleich die Heraus-
forderung für die Gerichte im Strafverfahren liegt also in erster Linie darin, im
Rahmen der strafrechtlichen Bewertung die zivilprozessualen Eigenarten einer jeden
Verfahrensart zu berücksichtigen, sprich, die Besonderheiten der im jeweiligen
Einzelfall in Rede stehenden zivilrechtlichen Verfahrensart bei der Bewertung eines
möglichen Prozessbetrugs i.S.d. § 263 StGB einzubeziehen.

Zwar ist die Berücksichtigung zivilrechtlicher Wertungen dem Strafrecht gerade
mit Blick auf einzelne Tatbestandsmerkmale keineswegs fremd.5 So orientiert sich
etwa die Beurteilung der Fremdheit einer Sache im Rahmen des Diebstahls i.S.d.
§ 242 StGB als normatives Tatbestandsmerkmal akzessorisch zum bürgerlichen
Recht.6 Beim Prozessbetrug tritt allerdings die Besonderheit hinzu, dass die her-
anzuziehenden zivilrechtlichen Gesichtspunkte ihrerseits durch den Sinn und Zweck
der verschiedenen Verfahrensarten geprägt sind. Während das ordentliche Verfahren
nach §§ 253 ff. ZPO etwa (bei Erfolglosigkeit der Güteverhandlung) vor Urteils-
verkündung grundsätzlich eine mündliche Verhandlung als Ausfluss des Münd-
lichkeitsgrundsatzes voraussetzt (§ 128 ZPO), zielt das Mahnverfahren nach
§§ 688 ff. ZPO beispielsweise auf die Verschaffung eines raschen und kostengüns-
tigen (rechtskräftigen) Vollstreckungstitels ab und verzichtet hierfür insbesondere
auf eine Schlüssigkeitsprüfung des über den Mahnantrag entscheidenden Rechts-
pflegeorgans (§ 692 Abs. 1 Nr. 2 ZPO).7 Findet im Mahnverfahren aber gar keine
inhaltliche (Schlüssigkeits-)Prüfung statt, erscheint ein täuschungsbedingter Irrtum
des Rechtspflegeorgans jedenfalls auf den ersten Blick schwerlich möglich. Kann
von einem betrugsrelevanten Täuschungsgegenstand (noch) die Rede sein, wenn sich
das Rechtspflegeorgan über die täuschungsrelevante Tatsache sprichwörtlich „keine
Gedanken“ macht? Es stellt sich daher in den einzelnen zivilprozessualen Verfah-
rensarten vor allem die Frage, worüber die unredliche Verfahrenspartei betrugsre-
levant täuschen und einen täuschungsbedingten Irrtum hervorrufen kann.

Unterstellte man etwa den (ehemaligen) Vorstandsmitgliedern der Deutschen
Bank AG, bereits durch vorsätzlich falschen Sachvortrag in Schriftsätzen eine
(berechtigte) Schadensersatzklage abwehren zu wollen, den Tatentschluss, zu täu-
schen, stellt sich zwangsläufig die damit einhergehende Frage, ab welchem Zeit-
punkt den Täuschenden überhaupt ein strafbewehrtes Verhalten zur Last gelegt
werden kann. So könnte man für den Versuchsbeginn des Prozessbetrugs insbe-
sondere auf den unwahren Parteivortrag in den (vorbereitenden) Schriftsätzen oder
auf den späteren Zeitpunkt des Parteivortrags in der mündlichen Verhandlung ab-

4 Vgl. MüKo-StGB/Hefendehl, § 263 Rn. 968.
5 Siehe etwa zur Zivilrechtsakzessorietät von Vermögensdelikten Denga, JA 2018, 833 ff.
6 So die h.M., siehe nur BGH NJW 1954, 1292; NStZ-RR 2000, 234; Lackner/Kühl/ders.,

§ 242 Rn. 4; BeckOK-StGB/Wittig, § 242 Rn. 6; SK-StGB/Hoyer, § 242 Rn. 11 ff.; Schönke/
Schröder/Bosch, § 242 Rn. 12; a.A. Otto, JZ 1993, 559 f.

7 MüKo-ZPO/Schüler, Vor. § 688 Rn. 5.
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stellen. Das Festlegen des Zeitpunkts des Versuchsbeginns scheint sich weiter zu
verkomplizieren, wenn es sich um „besondere“ zivilrechtliche Verfahrensarten wie
etwa das Mahnverfahren handelt. Unabhängig von der Frage, ob der Täuschende im
Mahnverfahren überhaupt einen Prozessbetrug verüben kann, fehlt es dieser Ver-
fahrensart grundsätzlich bereits an einer mündlichen Verhandlung, auf die für einen
Versuchsbeginn abgestellt werden könnte. Stellte man für das unmittelbare Ansetzen
zum versuchten Prozessbetrug stets auf den Parteivortrag in der mündlichen Ver-
handlung ab, stünde man z.B. im Mahnverfahren vor dem Dilemma, dass mangels
mündlicher Verhandlung schlichtweg der zeitliche Bezugspunkt für ein unmittel-
bares Ansetzen fehlte. Trotz bestehenden rechtsfeindlichenWillens des Täters hinge
es dann geradezu von der Willkür der gewählten Verfahrensart ab, ob die Rechts-
ordnung den Täter für seine rechtsfeindliche Gesinnung wegen (versuchten) Pro-
zessbetrugs zur Rechenschaft zieht. Dies zeigt, dass die abstrakte Festlegung des
Zeitpunkts für den Versuchsbeginn des Prozessbetrugs grundsätzlich nicht zu
überzeugen vermag und das unmittelbare Ansetzen zum Prozessbetrug in den ein-
zelnen zivilprozessualen Verfahrensarten der näheren Untersuchung bedarf.

Wenn sich aber der Zeitpunkt des Versuchsbeginns und damit einhergehend die
Voraussetzungen für das Vorliegen eines versuchten Prozessbetrugs mit den ver-
schiedenen Verfahrensarten ändern können, muss sich dies in der Konsequenz auch
auf die an einen strafbefreienden Rücktritt zu stellenden Anforderungen auswirken.
Als Spiegelbild des Versuchs setzt der strafbefreiende Rücktritt vom versuchten
Prozessbetrug voraus, dass der Täter das im Rahmen der jeweiligen zivilrechtlichen
Verfahrensart verwirklichte Handlungsunrecht rückgängig macht. Die Handlungs-
möglichkeiten zur Kompensation des verwirklichten Handlungsunrechts des Täters
bestimmt letztlich die jeweilige Verfahrensart selbst. Da die verschiedenen zivil-
rechtlichen Verfahrensarten unterschiedliche Zwecke verfolgen, geben sie den
Prozessparteien verschiedene Handlungsmöglichkeiten an die Hand. Der Täter muss
die potentiell für einen strafbefreienden Rücktritt vom versuchten Prozessbetrug in
Betracht kommenden Handlungsmöglichkeiten in dem vom Gesetzgeber zur Ver-
fügung gestellten Handlungsregime der jeweiligen Verfahrensart selbst suchen.
Welche zivilprozessualen Handlungsmöglichkeiten im Einzelnen den strafrechtli-
chen Anforderungen eines strafbefreienden Rücktritts genügen, bedarf mithin einer
Klärung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der verschiedenen zivilrecht-
lichen Verfahrensarten.

Erfüllt der täuschende Täter die seitens des Gesetzgebers von ihm geforderten
Rücktrittsvoraussetzungen, entfällt (nach nicht unbestrittener Ansicht)8 das Be-
dürfnis für eine Strafbarkeit aus general- und spezialpräventivenGründen.9Der Täter
übt insoweit das ihm durch den Gesetzgeber eingeräumte Recht zum strafbefrei-

8 Ausführlich zu den zum Strafzweck des strafbefreienden Rücktritts nach § 24 StGB
vertretenen Ansichten MüKo-StGB/Hoffmann-Holland, § 24 Rn. 8 ff.

9 So die h.M., siehe nur BGHSt 9, 48, 52; Bülte, ZStW 122 (2010), 550 (569); AnwK-
StGB/Brockhaus, § 24 Rn. 2; Schönke/Schröder/Eser/Bosch, § 24 Rn. 2b f.; siehe zum Straf-
grund des Rücktritts im 4. Kapitel A.
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